
 

  

S 3 RA 334/97

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 1
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Zuzahlung

Leistung
stationäre Reha-Maßnahme
staionäre Rehabilitations-Maßnahme
Rechtsänderung
Antragstellung
Inanspruchnahme

Leitsätze Zur Frage, auf welchen Zeitpunkt zur
Ermittlung der Höhe einer Zuzahlung zu
einer stationären medizinischen Reha-
Maßnahme abzustellen ist (Beginn der
Maßnahme oder Antragstellung).

Normenkette SGB VI § 32 Abs 1
SGB VI § 32 Abs 2
SGB VI § 301
SGB VI § 300

1. Instanz

Aktenzeichen S 3 RA 334/97
Datum 30.11.1998

2. Instanz

Aktenzeichen L 1 RA 8/99
Datum 25.08.1999

3. Instanz

Datum 21.06.2000

I. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts Bayreuth vom
30.11.1998 abgeÃ¤ndert. Der Bescheid der Beklagten vom 16.06.1997 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 19.09.1997 wird nur insoweit
aufgehoben, als darin ein Zuzahlungsbetrag von mehr als 12,00 DM pro Tag
gefordert wird.
II. Im Ã�brigen wird die Berufung zurÃ¼ckgewiesen.
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III. Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger die notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten
beider RechtszÃ¼ge zu erstatten.
IV. Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist die HÃ¶he der Zuzahlung fÃ¼r eine stationÃ¤re
medizinische RehabilitationsmaÃ�nahme vom 11.03. bis 08.04.1997 streitig.

Auf den Antrag vom 20.08.1996 auf medizinische Leistungen zur Rehabilitation
bewilligte die Beklagte mit Bescheid vom 13.09. 1996 eine vierwÃ¶chige Kur in der
Werretal Klinik in 32584 LÃ¶hne. Im Bescheid war festgestellt, dass der KlÃ¤ger
verpflichtet sei, eine Zuzahlung von 12,00 DM fÃ¼r jeden Kalendertag der
stationÃ¤ren Leistung zu zahlen. Es werde darauf hingewiesen, dass die Zuzahlung
jeweils nach dem zum Zeitpunkt des MaÃ�nahmebeginns geltenden Recht zu
leisten sei.

Nachdem der KlÃ¤ger vom 11.03. bis 08.04.1997 an der stationÃ¤ren
medizinischen MaÃ�nahme teilgenommen hatte, beantragte er zunÃ¤chst die
Befreiung von der Zuzahlung. Dies lehnte die Beklagte mit Bescheid vom
16.06.1997 ab und verwies in der RÃ¼ckseite des Bescheides darauf, dass je
Kalendertag 25,00 DM zu zahlen seien. Der KlÃ¤ger erhob hiergegen Widerspruch
und fÃ¼hrte aus, er sei nicht damit einverstanden, 25,00 DM an Zuzahlung leisten
zu mÃ¼ssen, zu einer Zuzahlung von 12,00 DM sei er bereit, nachdem
Antragstellung und Genehmigung der MaÃ�nahme bereits im Jahr 1996 erfolgt sei.
Dass die Werretal Klinik von Oktober 1996 bis MÃ¤rz 1997 umgebaut und renoviert
worden sei und somit keine Patienten habe aufnehmen kÃ¶nnen, sei nicht seine
Schuld. Mit Widerspruchsbescheid vom 19.09.1997 wies die Beklagte den
Widerspruch zurÃ¼ck. Die Einkommensgrenzen wÃ¼rden Ã¼berschritten, so dass
eine Befreiung von der Zuzahlungspflicht nicht erfolgen kÃ¶nne. Es seien vielmehr
Zuzahlungen in HÃ¶he von tÃ¤glich 25,00 DM zu leisten, wobei das jeweils zum
Zeitpunkt des Beginns der Reha-Leistung maÃ�gebende Recht anzuwenden sei. Der
KlÃ¤ger sei verpflichtet, insgesamt einen Zuzahlungsbetrag von 700,00 DM zu
leisten.

Dagegen erhob der KlÃ¤ger Klage beim Sozialgericht Bayreuth mit dem Antrag, die
Bescheide der Beklagten insoweit aufzuheben, als die Beklagte einen Ã¼ber 12,00
DM pro Tag hinausgehenden Zuzahlungsbetrag fordert. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte
er im Wesentlichen aus, nach Â§ 301 Abs.1 SGB VI seien fÃ¼r Leistungen zur
Rehabilitation die Vorschriften weiter anzuwenden, die im Zeitpunkt der
Antragstellung galten, also hier die 1996 noch geltende Zuzahlungsregelung von
12,00 DM pro Tag. Die Beklagte vertrat dagegen die Auffassung, bei Â§ 301 Abs.1
SGB VI handele es sich um eine Ã�bergangsregelung ausschlieÃ�lich zur
Weitergeltung des Rechts des AVG Ã¼ber den 31.12.1991 hinaus. AuÃ�erdem gelte
diese Regelung ausschlieÃ�lich fÃ¼r Leistungen zur Rehabilitation, wozu die
Zuzahlung nicht gehÃ¶re.

Mit Urteil vom 30.11.1998 hob das Sozialgericht den Bescheid der Beklagten vom
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16.06.1997 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 19.09.1997 auf. Zur
BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte es im Wesentlichen aus, die Beklagte hÃ¤tte im Hinblick auf
die Ã�bergangsregelung des Â§ 301 Abs.1 SGB VI allenfalls einen Zuzahlungsbetrag
in HÃ¶he von 12,00 DM pro Kalendertag fordern dÃ¼rfen. Auch die Zuzahlung zu
stationÃ¤ren medizinischen Leistungen zur Rehabilitation falle unter den Begriff
Leistung im Sinne der Ã�bergangsregelung. Das Gericht habe die
streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheide insgesamt aufheben mÃ¼ssen, es sei nicht
berechtigt gewesen, den Zuzahlungsbetrag auf 12,00 DM zu mindern. Es hÃ¤tte
sich dann um eine teilweise Aufhebung eines Verwaltungsaktes gehandelt, was nur
dann mÃ¶glich sei, wenn der Verwaltungsakt hinsichtlich eines abgrenzbaren Teiles
rechtswidrig sei. An der Teilbarkeit fehle es hier. In den EntscheidungsgrÃ¼nden
hat das Sozialgericht die Berufung wegen grundsÃ¤tzlicher Bedeutung zugelassen.

Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die ausfÃ¼hrt, Â§ 301 SGB VI sei
weder direkt noch analog auf eine RechtsÃ¤nderung nach Inkrafttreten des SGB VI
anwendbar. Die Vorschrift beziehe sich aufgrund des eindeutigen Wortlautes
ausschlieÃ�lich auf Fragen des Ã�bergangs von AVG (RVO) zum SGB VI. Auch eine
analoge Anwendung scheide aus, da es an einer RegelungslÃ¼cke fehle. Die
Regelung des Â§ 32 SGB VI stelle eindeutig auf die Inanspruchnahme und nicht auf
die Beantragung der Reha-Leistung ab. Die HÃ¶he der Zuzahlung werde hier
abschlieÃ�end geregelt, ohne dass es auf die einen anderen Sachverhalt regelnde
Ã�bergangsvorschrift des Â§ 301 SGB VI ankomme. Die Beklagte verwies weiter auf
ein Urteil des LSG Berlin, worin ihre Rechtsauffassung bestÃ¤tigt wird.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Bayreuth vom 30.11.1998 aufzuheben und die Klage
abzuweisen.

Der KlÃ¤ger beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf den Inhalt der beigezogenen Reha-Akte
der Beklagten sowie der Gerichtsakten beider RechtszÃ¼ge Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die von der Beklagten form- und fristgerecht (Â§ 151 SGG) eingelegte und vom
Sozialgericht mit bindender Wirkung zugelassene Berufung (vgl. Â§ 144 Abs.2 SGG,
Meyer-Ladewig, Rdnr.39 zu Â§ 144 SGG) ist zulÃ¤ssig, jedoch im Wesentlichen
unbegrÃ¼ndet.

Zu Recht hat das Sozialgericht den Bescheid vom 16.06.1997 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 19.09.1997 insofern als rechtswidrig angesehen, als
die Beklagten einen Ã¼ber 12,00 DM tÃ¤glich hinausgehenden Zuzahlungsbetrag
festgesetzt hat. Zu Unrecht hat das Sozialgericht jedoch die
streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheide vollstÃ¤ndig aufgehoben. Zum einen war
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Regelungsinhalt der Bescheide auch die Ablehnung der vollstÃ¤ndigen Befreiung
von der Zuzahlung. Insoweit wurden sie vom KlÃ¤ger nicht angefochten. Das
Sozialgericht war auch nicht gehindert, die angefochtenen Bescheide nur insoweit
aufzuheben, als der rechtmÃ¤Ã�ige Zuzahlungsbetrag Ã¼berschritten wurde. Den
AusfÃ¼hrungen des Sozialgerichts zur "Unteilbarkeit" der Verwaltungsentscheidung
ist nicht zu folgen, zumal die Forderung der Zuzahlung nicht im Ermessen des
VersicherungstrÃ¤gers steht (Â§ 32 SGB VI). Zum anderen hatte der KlÃ¤ger seinen
Klageantrag ausdrÃ¼cklich beschrÃ¤nkt, so dass das Sozialgericht gehindert war,
Ã¼ber das im Antrag zum Ausdruck gekommene Klagebegehren hinauszugehen
(vgl. Meyer-Ladewig, Rdn.1 zu Â§ 123 SGG).

Der KlÃ¤ger hat fÃ¼r die am 20.08.1996 beantragte und vom 11.03. bis 08.04.1997
durchgefÃ¼hrte stationÃ¤re medizinische Reha-MaÃ�nahme lediglich eine
Zuzahlung von 12,00 DM tÃ¤glich zu leisten.

GemÃ¤Ã� Â§ 32 Abs.1 Satz 1, Abs.2 SGB VI in der bis 31.12.1996 geltenden
Fassung haben Versicherte oder Bezieher einer Rente, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben und eine stationÃ¤re Leistung in Anspruch nehmen, eine Zuzahlung
von tÃ¤glich 12,00 DM zu erbringen. GemÃ¤Ã� Â§ 32 Abs.1 Satz 1 SGB VI in der
Fassung des Wachstums- und BeschÃ¤ftigungsfÃ¶rderungsgesetzes vom
25.09.1996 betrÃ¤gt die Zuzahlung fÃ¼r jeden Kalendertag dieser Leistung den
sich nach Â§ 45 Abs.5 und Â§ 310 Abs.1 SGB V ergebenden Betrag; dies sind ab
01.01.1997 25,00 DM, sofern der Versicherte nicht im Beitrittsgebiet wohnt.

Die Verpflichtung des KlÃ¤gers zur Zuzahlung richtet sich entgegen der Auffassung
der Beklagten nach Â§ 32 SGB VI in der bis 31.12.1996 geltenden Fassung, da der
KlÃ¤ger den Antrag auf die Reha-Leistung noch vor dem 01.01.1997 gestellt hat.

Dass fÃ¼r die Frage der HÃ¶he der Zuzahlung auf den Zeitpunkt der
Inanspruchnahme der Leistung abzustellen sei, ergibt sich zunÃ¤chst nicht aus dem
Wortlaut des Â§ 32 Abs.1 SGB VI. Diese Vorschrift besagt vom Wortlaut nur, dass
eine Zuzahlungspflicht nur dann besteht, wenn die medizinische Reha-MaÃ�nahme
tatsÃ¤chlich durchgefÃ¼hrt wird. Entscheidend ist der zeitliche Umfang der
faktischen Teilnahme an der MaÃ�nahme und nicht der Umfang der Bewilligung.
Aus der Formulierung des Â§ 32 Abs.1 SGB VI kann daher nicht geschlossen werden,
welche Fassung des Gesetzes anzuwenden ist.

Die Beklagte kann sich fÃ¼r die Anwendung des Â§ 32 Abs.1 SGB VI in der ab
01.01.1997 geltenden Fassung auch nicht auf Â§ 300 Abs.1 SGB VI berufen.
MaÃ�gebliche Ã�bergangsvorschrift fÃ¼r Reha-Leistungen ist vielmehr Â§ 301
Abs.1 SGB VI.

GemÃ¤Ã� Â§ 301 Abs.1 SGB VI sind fÃ¼r Leistungen zur Rehabilitation bis zum
Ende der Leistungen die Vorschriften anzuwenden, die im Zeitpunkt der
Antragstellung galten. Diese Regelung ist nach ihrem Wortlaut unmittelbar
anwendbar, ohne dass es eines Analogieschlusses und damit der Frage nach einer
planwidrigen RegelungslÃ¼cke und einer vergleichbaren Interessenlage bedÃ¼rfte.
Dabei bezeichnet der Passus "fÃ¼r Leistungen zur Rehabilitation" in Â§ 301 Abs.1
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SGB VI nur den Anwendungsfall fÃ¼r diese Vorschrift insgesamt, d.h. er stellt nicht
auf einzelne Bereiche der RehabilitationsmaÃ�nahme ab. Er trifft vielmehr anders
formuliert eine Regelung dahin: Werden RehabilitationsmaÃ�nahmen
durchgefÃ¼hrt, so sind die Vorschriften weiter anzuwenden, die im Zeitpunkt der
Antragstellung, oder wenn den Leistungen ein Antrag nicht vorausging, der
Inanspruchnahme galten. Eine unterschiedliche Bewertung der einzelnen
Bestandteile einer Reha-MaÃ�nahme wie beispielsweise Ã�bergangsgeld, Dauer der
MaÃ�nahme, Reisekosten und Zuzahlung bei Anwendung neuer Vorschriften ist Â§
301 Abs.1 SGB VI nicht zu entnehmen.

FÃ¼r eine weite Auslegung des Begriffs "Leistungen zur Rehabilitation" spricht auch
die Systematik des SGB VI. Das zweite Kapitel des SGB VI, Â§Â§ 9 bis 124, ist mit
"Leistungen" Ã¼berschrieben, der erste Abschnitt des zweiten Kapitels, Â§Â§ 9 bis
32, mit "Rehabilitation", der zweite Unterabschnitt mit "Umfang und Art der
Leistungen". Der Gesetzgeber sah demnach die Zuzahlungsregelung als eine Frage
des Normenkomplexes "Leistungen zur Rehabilitation" und dabei wiederum als eine
Frage des Umfangs der Leistungen an. In der Terminologie des Gesetzgebers stellt
die Zuzahlungsregelung des Â§ 32 SGB VI sich als unmittelbar eine die Leistung der
Rehabilitation betreffende Vorschrift dar. Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass der
Gesetzgeber, der den Begriff der Leistungen zur Rehabilitation im zweiten Kapitel
als Umschreibung des Sachkomplexes und nicht nur einer Leistung im engeren Sinn
gebraucht hat, denselben Begriff im fÃ¼nften Kapitel anders verstanden haben
sollte, fehlen.

Soweit das LSG Berlin in seinem Urteil vom 25.11.1998 (L 17 An 48/98) unter
Hinweis auf die frÃ¼here Rechtsprechung des BSG zur Frage der ZulÃ¤ssigkeit der
Berufung feststellte, eine Zuzahlung werde nicht vom Begriff der Leistung im Sinne
des Â§ 301 SGB VI erfasst, sind dieser Argumentation zwei Punkte
entgegenzuhalten: Im Urteil des BSG ging es um die Auslegung des Begriffs
"RÃ¼ckerstattung von Leistungen", d.h. ob die Forderung der Zuzahlung eine
RÃ¼ckerstattung der Leistung Rehabilitation sei, was die hier vorliegende
Problematik im Grunde nicht trifft; zum anderen ist bei der jetzigen Rechtslage zu
berÃ¼cksichtigen, dass sich gerade der Begriff Leistung im Bereich der Â§Â§ 143 ff.
SGG entschieden geÃ¤ndert hat. Es kommt nicht mehr darauf an, wer der
EmpfÃ¤nger der "Leistung" ist. So hat das BSG in NZS 97, 388, 389 ausgefÃ¼hrt,
dass nicht nur eine Klage betreffend eine Zuzahlung eine "Leistung" betrifft,
sondern sich sogar die Frage der Befreiung von der Zuzahlung als Leistung im Sinne
des Â§ 144 SGG in der ab 01.03.1993 geltenden Fassung darstellt (vgl. auch Meyer-
Ladewig, Rdn.9 und 10 zu Â§ 144 SGG).

Entgegen der Auffassung der Beklagten findet Â§ 301 Abs.1 SGB VI nicht nur
Anwendung auf den Ã�bergang des Rechts des AVG/der RVO zum Recht des SGB VI,
sondern auch auf alle Ã�nderungen nach Inkrafttreten des SGB VI (vgl. Niesel in
KassKomm Rdn.1 zu Â§ 301 SGB VI; Hauck-Haines, Rdn.13 zu Â§ 32 SGB VI; Urteil
des 13. Senats des BayLSG vom 16.06.1999 (L 13 RA 156/98); anderer Ansicht
Urteil des 14. Senats des BayLSG vom 11.03.1999, L 14 RA 183/98).

FÃ¼r die von der Beklagten behauptete EinschrÃ¤nkung findet sich kein
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Anhaltspunkt im Gesetz. Die Ã�berschrift des 5. Kapitels lautet schlicht
"Sonderregelungen", die Ã�berschrift des zweiten Abschnitts des 5. Kapitels (Â§Â§
300 f. SGB VI) "Ausnahmen von der Anwendung neuen Rechts", ohne dass dabei
irgendeine EinschrÃ¤nkung der Bedeutung des Wortes "neu" vorgenommen
wÃ¼rde. Auch ist in den Â§Â§ 300 f. SGB VI, soweit dort Ã¼berhaupt
ausdrÃ¼ckliche Daten genannt sind, keineswegs nur vom 31.12.1991 bzw.
01.01.1992 die Rede, vielmehr wird sowohl auf vor diesem Zeitpunkt als auch
danach liegende Zeitpunkte abgestellt. Gerade daraus, dass in Abs.2 des Â§ 301
SGB VI auf den Stichtag 31.12.1991 abgestellt ist, wÃ¤hrend in Abs.1 kein
entsprechendes Datum genannt wird, ist der SchluÃ� zu ziehen, dass Â§ 301 Abs.1
SGB VI ebenso wie Â§ 300, insbesondere Abs.2 SGB VI, sowohl im VerhÃ¤ltnis AVG/
SGB VI als auch fÃ¼r spÃ¤tere Ã�nderungen gilt. Hinzu kommt weiter, dass die ab
01.01.2000 vorgesehene Ã�nderung des Â§ 301 SGB VI die Annahme unterstreicht,
es handelt sich um eine allgemeine Ã�bergangsregelung und nicht nur eine
AVG/SGB VI betreffende. Denn Â§ 301 Satz 2 SGB VI betrifft Ã�nderungen des SGB
VI ab dem Jahre 2000 mit Stichtagsregelung. Der Hinweis im Urteil des 14. Senats
des BayLSG vom 11.03.1999, es handele sich bei der EinfÃ¼gung des Satzes 2 in
Abs.1 Â§ 301 SGB VI um eine selbstverstÃ¤ndliche Darstellung, ist insofern nicht
ganz Ã¼berzeugend, als es sich um eine notwendige Regelung im Hinblick auf die
Ã�nderungen des Â§ 24 SGB VI Ã¼ber die Berechnung des Ã�bergangsgeldes sowie
die Anrechnung von Einkommen im Sinne des Â§ 27 Abs.1 Nr.1, 2, 3, 5 SGB VI mit
der Folge der Aufhebung des Â§ 116 Abs.2 SGB VI handelt. AuÃ�erdem zeigt auch
eine klarstellende Ã�bergangsregelung der vorgenommenen Art, dass sich Â§ 301
Abs.1 Satz 1 SGB VI gerade nicht nur auf die Aufhebung des AVG bezieht.

Soweit die Beklagte die von ihr vorgenommene Auslegung damit stÃ¼tzt, es kÃ¤me
sonst zu Ungleichbehandlungen der Versicherten, ist auszufÃ¼hren, dass der
Gesetzgeber dies offensichtlich in Kauf genommen hat. Denn auch beim Abstellen
auf die Antragstellung bei der Anwendung des AVG oder des SGB VI war nicht zu
vermeiden, dass Versicherte an einer MaÃ�nahme teilnahmen und unterschiedliche
Leistungen erhielten. Auch ist die Frage der Ungleichbehandlung davon abhÃ¤ngig,
auf welchen VergleichsmaÃ�stab abgestellt wird. Es ist durchaus zweifelhaft, ob der
VergleichsmaÃ�stab der gleichzeitigen Teilnahme an der MaÃ�nahme
sachgerechter ist, als das Abstellen auf den Zeitpunkt der Antragstellung. Die
Antragstellung nÃ¤mlich ist ein festliegender Zeitpunkt und hÃ¤ngt nicht von
kÃ¼nftigen UnwÃ¤gbarkeiten ab, wie hier z.B. BaumaÃ�nahmen in der
vorgesehenen Kureinrichtung.

Offen bleiben kann bei dieser Sachlage, ob die Forderung einer Zuzahlung in HÃ¶he
von 25,00 DM pro Tag nicht bereits deswegen rechtswidrig ist, weil die Beklagte
den KlÃ¤ger mit Bescheid vom 13.09.1996 ausdrÃ¼cklich zu einer Zuzahlung von
12,00 DM kalendertÃ¤glich verpflichtet hat, ohne diese Entscheidung wieder
aufzuheben.

Die HÃ¶he der Zuzahlungspflicht des KlÃ¤gers beurteilt sich jedenfalls nach dem bis
31.12.1996 geltenden Recht und betrÃ¤gt 12,00 DM tÃ¤glich. Allerdings sind die
angefochtenen Bescheide der Beklagten nur insoweit aufzuheben, soweit eine
Zuzahlung von mehr als 12,00 DM gefordert wurde; im Ã�brigen haben die
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Bescheide Bestand. Das angefochtene Urteil des Sozialgerichts war
dementsprechend abzuÃ¤ndern.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG und berÃ¼cksichtigt, dass die
Beklagte mit ihrem Rechtsmittel im Wesentlichen erfolglos blieb.

Die Revision ist gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 SGG zuzulassen, weil die Rechtsfrage, ob Â§
301 Abs.1 SGB VI auch auf Zuzahlungen sowie auf Ã�nderungen des SGB VI
Anwendung findet, grundsÃ¤tzliche Bedeutung hat (Â§ 160 Abs.2 Nr.1 SGG).

Erstellt am: 15.03.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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